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I.
Verlegung der Kammerversammlung vom 27. Mai 2020

Save the date: Mittwoch, 02. September 2020

Aufgrund der Corona-Situation haben das Präsidium nach Beteiligung des
Vorstandes beschlossen, die auf Mittwoch, den 27.05.2020, 15.00 Uhr terminierte
ordentliche Kammerversammlung zu verlegen. In der Hoffnung, dass sich bis dahin
die Verhältnisse wieder normalisiert haben, haben wir als neuen Termin Mittwoch,
den 02. September 2020, 15.00 Uhr vorgesehen. Die Kammerversammlung wird
auch im September in der Congress Union, Thaerplatz 1, 29221 Celle, stattfinden.
Bitte merken Sie sich den neuen Termin schon jetzt vor.

II.
Corona Umfrage der BRAK

Die BRAK hat sich, ebenso wie wir als regionale Kammer in vielfältiger Weise, für die
Anwaltschaft stark gemacht, um den Auswirkungen der Corona-Krise zu begegnen
und die Bedeutung der Anwaltschaft als Organ der Rechtspflege gerade auch in
Krisenzeiten zu betonen. Um besser abschätzen zu können, bei welchen Themen
die BRAK berufspolitisch weiter ansetzen sollte, hat diese eine kurze Online-
Umfrage erstellt. Die Umfrage nimmt nur wenige Minuten Zeit in Anspruch und ist
bis zum 20.04.2020 möglich. Alle Daten werden anonymisiert erhoben und dienen
dazu, den aktuellen Bedarf der Kolleginnen und Kollegen an rechtspolitischer
Unterstützung zu ermitteln. Die sich für Niedersachsen ergebenden
Umfrageergebnisse werden wir auf unserer Kammerhomepage veröffentlichen.
Die Umfrage erreichen Sie über folgenden Link:

https://easy-feedback.de/Umfrage-Bundesrechtsanwaltskammer/1222794/eiPun5

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.



III.
Nochmaliger Hinweis auf die Corona-Seiten der BRAK

Die BRAK hat auf ihrer Homepage eine Vielzahl von Informationen zu
berufsrechtlichen Fragen, aber auch zu Fördermöglichkeiten zusammengestellt.
Diese Informationen erreichen Sie über folgenden Link:

https://www.brak.de/die-brak/coronavirus/

IV.
Neues Förderprogramm der KfW

Die durch die Corona-Krise mangels neuer Mandate oder der Verschiebung von
Gerichtsterminen entstehenden Liquiditätsausfälle werden für viele Kanzleien erst in
den nächsten Wochen spürbar werden. Zur Überbrückung hat die Bundesregierung
ein weiteres Kreditprogramm über die KfW angekündigt. Auch wenn laut Homepage
der KfW an dem Kreditantrag noch gearbeitet wird, möchten wir Sie bereits jetzt auf
das neue Programm „KfW-Schnellkredit für den Mittelstand“ hinweisen. Die
Bedingungen finden Sie hier:

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

V.
Bitte informieren Sie uns!

Seit Beginn der Corona-Krise sind wir sowohl mit dem Niedersächsischen
Justizministerium als auch der Leitung des Oberlandesgerichtes Celle im
regelmäßigen Austausch. In diesen Gesprächen wurde uns mitgeteilt, dass die
Gerichte aufgefordert sind, über die Eilsachen hinaus, insbesondere alle
Vergütungsanträge, also Prozesskostenhilfe-, Beratungshilfeanträge, aber auch
Anträge auf Pflichtverteidigervergütung und sonstige Kostenerstattungsanträge
vorrangig zu bearbeiten, um Liquiditätsbeeinträchtigungen bei den antragstellenden
Kanzleien möglichst zu vermeiden. In diesem Zusammenhang bitten wir um
Mitteilung, wenn sich in einzelnen Gerichten diesbezüglich besondere
Verzögerungen ergeben. Sowohl das OLG Celle, als auch das Ministerium, haben
ausdrücklich um entsprechende Informationen gebeten um in diesen Fällen
nachsteuern zu können. Bitte informieren Sie uns in diesen Fällen am besten per
Mail.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen trotz dieser schwierigen Zeiten

Frohe Ostern

und vor allem bleiben Sie gesund!

Aktuelle Informationen bzw. Veranstaltungshinweise finden Sie auch auf
unserer Homepage unter: http://www.rakcelle.de/anwaelteN/aktuelles.htm und
unter: http://www.rakcelle.de/anwaelteN/veranstaltungen.htm


